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Satzung  

des  

Club Unternehmerinnen e. V. 

 

 

§ 1 
Name, Sitz 

 
 

Der Verein führt den Namen „Club Unternehmerinnen“. Er soll in das Vereinsregister  

eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name  

,,Club Unternehmerinnen e.V.“ 

 
Der Verein hat seinen Sitz in Flensburg. 
 
 
 

§ 2 
Zweck 

 
 

Vereinszweck ist die Förderung und Pflege des Unternehmerinnentums. 
 
 
 

§ 3 
Aufnahme von Mitgliedern 

 
 

(1) Ordentliche Mitglieder 
 

Ordentliches Mitglied des Clubs kann jede bei Aufnahme in den Club in 

beruflicher Selbständigkeit tätige Frau werden. Späteres Ausscheiden aus der 

Selbständigkeit führt nicht zum Verlust der Stellung als ordentliches Mitglied. 

Einer beruflich Selbständigen gleichgestellt ist die Geschäftsführerin oder das 

weibliche 

Vorstandsmitglied einer juristischen Person. 

 

Über die Aufnahme entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand. 
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(2) Fördermitglieder 
 

Fördermitglied kann jede Frau werden, die bei Aufnahme in den Club in 

bedeutsamer Stellung im Wirtschaftsleben steht und die Voraussetzungen nach 

Abs. (1) Satz 1 oder Satz 3 nicht erfüllt. § 3 Abs. (1) Satz 2 gilt entsprechend. 

 

Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag und mündlicher 

Empfehlung durch ein ordentliches Mitglied ein aus dem Vorstand und der 

Arbeitsgruppe im Sinne des § 7 a bestehendes Gremium. Das Gremium 

entscheidet durch einstimmigen Beschluss aller anwesenden Mitglieder des 

Gremiums. Das Gremium ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 6 Personen 

anwesend sind. Die Entscheidung wird dem Antragssteller durch den Vorstand 

ohne Angabe weiterer Einzelheiten schriftlich mitgeteilt 

 

(3) Soweit die übrigen Bestimmungen in dieser Satzung nicht ausdrücklich 

zwischen ordentlichen Mitgliedern und Fördermitgliedern unterscheiden, sind 

diese einander gleichgestellt. 

 

Das Verhältnis der Fördermitglieder zu den ordentlichen Mitgliedern darf 1/3 

nicht überschreiten. 

 

 

§ 4 
Austritt von Mitgliedern 

 
 
Ein Mitglied kann gegenüber einem Mitglied des Vorstandes zum Ende eines 

Kalenderjahres seinen Austritt aus dem Verein erklären. Die Erklärung muss dort 

spätestens bis zum 30.9. eines Jahres schriftlich eingegangen sein, um mit Ablauf 

des Jahres wirksam zu werden. 

 

 

§ 5 
Mitgliedsbeitrag 

 
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
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§ 6 
Geschäftsjahr 

 
 

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet  

am 31. Dezember 1996. 

 

§ 7 
Vorstand 

 
 
 

(1) Der Vorstand besteht aus der 1. Vorsitzenden, der 2. Vorsitzenden und der 

Kassenführerin. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von einem Jahr gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner 

Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Die Wiederwahl ist zulässig. Die 

2. Vorsitzende soll im Folgejahr grundsätzlich die 1. Vorsitzende werden. Bei 

Ausscheiden der 1. Vorsitzenden aus dem Vorstand hat die 2. Vorsitzende das 

Vorrecht im Folgejahr den 1. Vorsitz für die Folgezeit zu übernehmen.  

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Vorstandsmitglieder 

gemeinsam vertreten. 

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von der 

1. Vorsitzenden, bei deren Verhinderung von der 2. Vorsitzenden per eMail 

einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche 

einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand 

ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter die 

1. Vorsitzende oder die 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der 

Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Leiterin der 

Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet die 1. Vorsitzende, bei deren 

Verhinderung die 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstandes sind 

schriftlich niederzulegen und von der Sitzungsleiterin zu unterschreiben. 

(4) Anstelle der Beschlussfassung gemäß (3) ist auch eine Beschlussfassung per 

eMail ohne Einhaltung einer Einberufungsfrist zulässig, wenn sämtliche 

vorhandenen Vorstandsmitglieder mit dieser Art der Beschlussfassung 
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einverstanden sind und sämtliche Vorstandmitglieder an der Beschlussfassung 

teilnehmen. 

 
§ 7 a 

Arbeitsgruppe 
 
 
Der Vorstand wird in seiner Arbeit durch eine Arbeitsgruppe unterstützt, die aus 7  
Personen besteht: 

 

Einer Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, 2 Kassenprüferinnen, einer 

Protokollführerin, der ausgeschiedenen 1. Vorsitzenden des Vorjahres sowie zwei 

weiteren Vereinsmitgliedern. 

 
 
 

§ 8 
Mitgliederversammlungen 

 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins 

erforderlich ist oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder schriftlich  

Vom Vorstand verlangt wird. Dabei sollen die Gründe angegeben werden. 

 

Die Einberufung der Jahresmitgliederversammlung und der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung muss mindestens eine Woche vorher unter Mitteilung der 

Tagesordnung durch den Vorstand per eMail erfolgen. In der Einladung ist auch 

anzugeben, bis zu welchem Zeitpunkt noch Anträge von Mitgliedern gestellt werden 

können. Nicht fristgerecht gestellte Anträge können nur behandelt werden, wenn alle 

Anwesenden damit einverstanden sind. 

 

Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand geleitet. Ist dieser verhindert, wählt  

die Mitgliederversammlung eine Versammlungsleiterin. 

 
Durch die Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung  

geändert oder ergänzt werden. 
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Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung.  

Mit der Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen; 

Stimmenenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Die Änderung des 

Vereinszwecks sowie die Auflösung des Vereins bedürfen der Einstimmigkeit. Alle 

sonstigen Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit aller anwesenden Mitglieder  

beschlossen; dies gilt auch für Satzungsänderungen. § 9 bleibt unberührt. 

 

Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handheben; wenn ein Drittel der 

erschienenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden. 

 

 
 

§ 9 
Ausschluss von Mitgliedern 

 
 
 
Der Ausschluss eines Mitglieds ist im Falle vereinsschädlichen Verhaltens zulässig.  

Über den Ausschluss beschließt ein aus dem Vorstand und der Arbeitsgruppe im 

Sinne des § 7 a bestehendes Gremium. § 3 Abs. (2) Satz 4 und 5 gelten 

entsprechend. Gehört das auszuschließende Mitglied dem Gremium an, darf es am  

Ausschlussverfahren nicht teilnehmen. Die Ausschlussentscheidung wird dem 

Mitglied durch den Vorstand schriftlich unter Beifügung einer Kopie des 

entsprechenden Beschlussprotokolls mitgeteilt. 

 

 

§ 10 
Protokollierung von Beschlüssen 

 

 
Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des 

Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift ist von 

der Schriftführerin zu unterschreiben, die von der Mitgliederversammlung vor jeder 

Versammlung für die Dauer der Versammlung gewählt wird. 

 
 
 
Flensburg, 13.12.1996 / 8.1.1997 / 2.2.1999 / 6.5.2003 / 4.3.2014 


